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EDITORIAL

Liebe Leserinnen und Leser,

der Einsatz von KI in Wirtschaft, Verwaltung 
und Justiz stellt auch den Datenschutz vor 
massiven Herausforderungen. Einsatz und 
Planung von KI sollen die Geschäftsprozesse 
optimieren. Beschäftigte nutzen bereits „Kol-
lege ChatGPT“ zur Erledigung ihrer Aufgaben. 
Datenschutzbeauftragte und -berater stehen 
vor der Herausforderung, dass diese Entwick-
lungen datenschutzkonform gestaltet werden. 
Zugleich sind die laufenden Prozesse an die 
Anforderungen der Aufsicht und der Rechtspre-
chung, insbesondere des EuGH, anzupassen. 
In Workshops werden weitere aktuelle Praxis-
fragen wie das Auskunftsrecht, der internati-
onale Datenverkehr und die Anforderung an 
die Datensicherheit nach der NIS-2-Richtline 
behandelt. 
Das Bundesarbeitsministerium hat Eckpunkte 
für ein Beschäftigtendatenschutzgesetz vorge-
legt. Es wird mit Hochdruck an einem Gesetze-
sentwurf gearbeitet, welcher zeitnah vorliegen 
wird. Die angekündigten Reglungen bilden 

einen Schwerpunkt des 42. RDV-Forums. Aber 
auch der neue Hinweisgeberschutz und die 
Schadenersatzregelungen der DS-GVO werden 
mit ihren Auswirkungen auf die Unternehmen 
vorgestellt. 
Auf der DAFTA und dem RDV-Forum 2023 
wollen wir mit hochrangigen Gästen aus Wirt-
schaft, Rechtsprechung, Aufsicht und Wissen-
schaft diese aktuellen Fragen aufarbeiten und 
Lösungsmöglichkeiten aufzeigen 
Die DAFTA und das RDV-Forum finden hybrid 
statt. Wir würden uns freuen, Sie in Köln oder 
online vom 15.-17. November 2023 begrüßen 
zu dürfen.

Mit freundlichen Grüßen

Andreas Jaspers
Geschäftsführer Gesellschaft für Datenschutz
und Datensicherheit (GDD)

Sagen Sie uns Ihre Meinung 
kundenservice@datakontext.com

Andreas Jaspers

http://www.datakontext.com/dafta-2023
http://www.datakontext.com/dafta-2023
mailto:kundenservice%40datakontext.com?subject=
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Das datenschutz-
rechtliche Auskunfts-
recht in der Praxis
Das Recht auf Auskunft über die eigenen Daten be-
steht bereits seit Jahrzehnten und ist elementare 
Voraussetzung zur informationellen Selbstbestim-
mung eines jeden Betroffenen. 

Das Betroffenenrecht ist sogar in Art. 8 der Charta der Grund-
rechte der Europäischen Union festgeschrieben und damit im 
Primärrecht der EU verankert, was diesem in der Rechtsordnung 

der EU grundlegende Bedeutung zumisst. Das Sekundärrecht der EU in 
Form der Datenschutz-Grundverordnung (DS-GVO) hat den betroffenen 
Personen durch die Zuerkennung von Rechten gegenüber den für die 
Datenverarbeitung Verantwortlichen weitere Macht verliehen und das 
Recht auf Auskunft und Kopie in Art. 15 DS-GVO ausdrücklich anerkannt. 

Der Pflichtinhalt einer Datenauskunft
Die DS-GVO gewährt Betroffenen das Recht, Auskunft über die Verar-
beitung ihrer personenbezogenen Daten zu verlangen. Insbesondere 
hat jede betroffene Person das Recht, vom Verantwortlichen eine Be-
stätigung darüber zu erlangen, ob sie betreffende personenbezogene 
Daten verarbeitet werden (Positiv- oder Negativauskunft). Im Fall einer 
Datenverarbeitung sind dem Auskunftsrecht nach unter anderem In-
formationen über die Verarbeitungszwecke, die Kategorien der Daten, 
Empfänger oder Kategorien von Empfängern, die Dauer der Speicherung Fo
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bereitzustellen. In der Praxis ist es zulässig und häufig sogar ratsam, 
dass der Verantwortliche den Antragsteller um eine Präzisierung seines 
Auskunftsersuchens bittet, damit die Beauskunftung möglichst effektiv 
erfolgen kann.

Empfänger oder Kategorien von Empfängern: Der 
EuGH urteilt
Die Auslegung von Art. 15 DS-GVO bezüglich der Offenlegung von Emp-
fängern oder Kategorien von Empfängern war bisher in der Praxis wei-
testgehend uneinheitlich. Einerseits wurde vertreten, dass es ausreicht, 
Kategorien zu nennen, während andererseits die konkrete Benennung 
von Empfängern gefordert wurde. Der EuGH hat dieses Jahr in einem 
Urteil klargestellt, dass grundsätzlich immer die Identität der Empfänger 
konkret mitgeteilt werden muss, es sei denn, dies ist unmöglich oder 
der Auskunftsantrag ist offensichtlich unbegründet oder exzessiv.

Konsequenzen für die ordnungsgemäße 
Auskunftserteilung
Das Urteil aus Luxemburg hat erhebliche Auswirkungen auf die Aus-
kunftspflicht. Die Entscheidung des EuGH betont, dass das Auskunfts-
recht die praktische Wirksamkeit der Betroffenenrechte und des ge-
richtlichen Rechtsschutzes sicherstellen soll. Unternehmen sollten daher 
die Auskunftspflicht ernst nehmen und sich auf die neuen Anforderun-
gen vorbereiten. Die bisherige Praxis, lediglich Empfängerkategorien 
zu nennen, ist nicht mehr ausreichend. Künftig müssen die konkreten 
Empfänger inklusive Firmen und Adresse identifizierbar benannt wer-
den. Für Unternehmen bedeutet dies einen erheblichen Mehraufwand 
bei der Dokumentation und Bereitstellung von Auskünften. Die Daten-
schutz-Compliance muss sicherstellen, dass die Weitergabe von Daten 
vollumfänglich nachvollziehbar ist. 

Auskunft allein reicht nicht, wenn Kopie verlangt ist
In einer weiteren Entscheidung des EuGH in diesem Jahr wurde der 
Begriff der „Kopie“ i. S. d. Art. 15 Absatz 3 DS-GVO ausgelegt, die häu-
fig im Rahmen eines Auskunftsersuchens mit beantragt wird. Es muss 
sich danach um eine vollständige und originalgetreue Wiedergabe der 
personenbezogenen Daten des Betroffenen handeln. Eine allgemeine 
Beschreibung der Daten ist demnach nicht ausreichend. Die Pflicht zur 
Bereitstellung einer „Kopie“ kann erfordern, dass der Verantwortliche 
der betroffenen Person Kopien von Dokumenten oder Datenbanken 
überlässt, wenn „die Kontextualisierung der verarbeiteten Daten erfor-
derlich ist, um ihre Verständlichkeit zu gewährleisten“.

Womit müssen Sie rechnen?
Eine unvollständige Auskunft kann Datenschutzverstöße und rechtli-
che Konsequenzen nach sich ziehen. Es ist damit zu rechnen, dass Aus-
kunftsersuchen in Zukunft nicht abnehmen und standardmäßig auch 
mit dem Verlangen nach einer Kopie verknüpft werden. Das stellt die 
Verantwortlichen regelmäßig vor eine Herkulesaufgabe. Es ist daher un-
abdingbar, intern Prozesse zu implementieren, wie bei der Geltendma-
chung von Auskunftsansprüchen verfahren wird, um eine vollständige 
und fristgerechte Erfüllung des Anspruchs zu ermöglichen.

Weitere Details, Entscheidungen und Praxishinweise zu diesem Thema 
erhalten Sie beim Forum 3 (Das datenschutzrechtliche Auskunftsrecht in 
der Praxis) der DAFTA 2023 .

http://www.datakontext.com/dafta-2023


5  NEWSBOX DATENSCHUTZ AUSGABE DAFTA

DAFTA 2023: Daten-
schutz und künstliche 
Intelligenz im Fokus

Auch wenn die DS-GVO seit fünf Jahren unverändert ist und das 
Bundesdatenschutzgesetz bisweilen nur minimal verändert 
wurde, bleibt die Welt des Datenschutzes im steten Wandel. 

Eine sich immer weiter ausdifferenzierende Rechtsprechung trifft auf 
Positionierungen der Aufsichtsbehörden und auch der europäische und 
nationale Gesetzgeber ist nicht untätig. Daher drängen sich die Themen 
für die diesjährige DAFTA in Köln ganz von allein auf. 

Künstliche Intelligenz, Chatbots und ihre Regulierung
Um die praktische Anwendung von künstlicher Intelligenz (KI) einmal 
konkret zu beleuchten, wird Peter Fleischer, Global Privacy Counsel bei 
Google in Paris, Einblicke in die Welt der Chatbots und deren Heraus-
forderungen im Kontext des Datenschutzes geben. Über die Integration 
von KI in Unternehmen und wie dabei die datenschutzrechtlichen An-
forderungen gewährleistet werden können, sprechen mit Dr. h.c. Marit 
Hansen und Prof. Dr. Tobias Keber zwei Landesdatenschutzbeauftragte. 
Kai Zenner, Digitalreferent im Europäischen Parlament, wird anschlie-
ßend die geplante Regulierung der EU-KI-Verordnung vorstellen, die 
auch für alle Datenschutzprofis von großer Bedeutung sein wird. Über 
all diese aktuellen Themen und Entwicklungen im Datenschutzbereich 
diskutieren die genannten Referenten im Anschluss unter ergänzendem 
Input von Tobias Haar (General Counsel der Aleph Alpha GmbH) und RA 
Andreas Jaspers (Geschäftsführer der GDD).Fo
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Themen-Foren zur Datenschutz-Praxis 
Am Nachmittag folgen Forumsveranstaltungen zu aktuellen Daten-
schutzthemen, darunter unter anderem die unverändert spannenden 
Aspekte wie die Bußgeldpraxis der Aufsichtsbehörden oder die prakti-
sche Umsetzung des datenschutzrechtlichen Auskunftsrechts. Gleicher-
maßen praxisrelevant und mit dem Potenzial für unternehmensinterne 
Synergien befasst sich ein Forum mit der Frage, wie aus den stetig stei-
genden Compliance-Anforderungen für den Datenschutz ein Mehrwert 
geschaffen werden kann.

Bedrohungen und Gefahren für Ihre IT-Sicherheit 
Im Forum 2 geht es um Identitätsdatenleaks und Abwehrmöglichkei-
ten gegen Phishing, Spionage-Software und Server Hacks. Dr. Matthias 
Wübbelin, CEO und Gründer von der Identeco GmbH & Co. KG, präsen-
tiert Lösungen und neue Sicherheitsdienstleistungen zur Kontrolle von 
Zugangsdaten zur Erfüllung bestehender Richtlinien, etwa von BSI und 
NIST. Im Forum 9 geht es dann ausschließlich um die NIS-2-Richtlinie 
und die daraus erwachsenen neuen Anforderungen. Welche Maßnah-
men demnach zukünftig erforderlich sind, um die IT-Sicherheit zu ge-
währleisten, erklärt Referent Nicolas Ziegler von der TU München. 

Die Thematik wird sowohl aus Arbeitgeber- als auch aus Arbeitnehmer-
sicht im FORUM 8 („Eckpunkte für ein Gesetz zum Beschäftigtendaten-
schutz“) unter Moderation von Dr. Stefan Brink, Landesbeauftragter für 
den Datenschutz und die Informationsfreiheit, Baden-Württemberg, auf 
der DAFTA diskutiert. Darüber hinaus wird der Beschäftigtendatenschutz 
den gesamten Vormittag über im Rahmen des RDV-Forums mit Vorträ-
gen und einer prominent besetzten Diskussionsrunde behandelt.

Dabei sein lohnt sich
Die 47. Datenschutz-Fachtagung (DAFTA) bietet eine breite Palette von 
Foren und Diskussionen, die aktuelle Themen und Entwicklungen im 
Datenschutz beleuchten. Der DAFTA-Kongress 2023 verspricht ein inten-
sives und informatives Erlebnis für alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer 
zu werden. Für die spannende Veranstaltung voller Diskussionen und 
neuer Erkenntnisse im Bereich Datenschutz und Künstliche Intelligenz 
können Sie unter www.datakontext.com/dafta-2023 das Programm ab-
rufen und sich direkt anmelden.
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EU-US Data Privacy 
Framework: Gewährleis-
tung von Datenschutz 
und Übermittlung von 
personenbezogenen 
Daten
Die lang ersehnten transatlantischen Verhandlun-
gen haben endlich Früchte getragen: Am 10. Juli 
2023 hat die Europäische Kommission den Ange-
messenheitsbeschluss für das „EU-US Data Privacy 
Framework“ (DPF) verabschiedet. 

D ieses Rahmenwerk tritt in die Fußstapfen des „Privacy Shields“. 
Der vollständige Text dieses Beschlusses ist in englischer Spra-
che unter folgendem Link abrufbar: 

Was ändert sich durch das Data Privacy Framework?
Durch diesen Beschluss ist es nun möglich, personenbezogene Daten 
ohne zusätzliche Maßnahmen an US-Unternehmen zu übermitteln, 
die nach dem DPF zertifiziert sind. Es ist jedoch erforderlich, vor der 
Übermittlung personenbezogener Daten sicherzustellen, dass das 
empfangende Unternehmen die erforderliche Selbstzertifizierung Fo
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erfolgreich durchlaufen hat. Dieser Mechanismus ähnelt dem bisheri-
gen Instrument (Privacy Shield) zur Übertragung personenbezogener 
Daten in die USA. Das U.S. Department of Commerce bietet bereits 
eine öffentlich zugängliche Datenbank an, in der bereits globale 
Unternehmen wie die Microsoft Corporation oder Amazon.com, Inc. 
aufgeführt sind. Es ist auch wichtig zu beachten, dass die Art der zu 
übermittelnden Daten in dieser Datenbank erfasst ist. Insbesondere 
wird dabei danach differenziert, ob es sich um Daten aus dem HR-Be-
reich handelt oder nicht.

Auswirkungen auf die Anwendungspraxis
Das Data Privacy Framework bringt Erleichterungen für nahezu alle 
Unternehmen mit sich, die personenbezogene Daten in die USA über-
mitteln müssen. Für Datenexporteure besteht nun Rechtssicherheit, 
solange sie Daten an zertifizierte Unternehmen in den USA übertragen. 
Ein Datentransfer in die USA erfordert keine alternativen Übertragungs-
mechanismen wie die EU-Standardvertragsklauseln in Verbindung 
mit aufwendigen Transfer Impact Assessments (TIA) und zusätzlichen 
Schutzmaßnahmen mehr. Es besteht jedoch keine Verpflichtung, den 
Übermittlungstatbestand aufgrund des Data Privacy Framework zu 
ändern. Unternehmen können weiterhin die alternativen Übertragungs-
mechanismen nach Art. 46 ff. DS-GVO nutzen. 

Data Privacy Framework soll vor dem EuGH 
Bestand haben
Der Europäische Gerichtshof (EuGH) erklärte mit einem Urteil aus dem 
Jahr 2020 („Schrems II“) das vorherige Abkommen, Privacy Shield, für 
ungültig. Bereits im Jahr 2015 hatte der EuGH die Entscheidung der 
EU-Kommission zum sogenannten „Safe-Harbor“ gekippt („Schrems I“). 

Um eine erneute Entscheidung des EuGH in die gleiche Richtung zu ver-
meiden, wurden nach der letzten Schrems-Entscheidung einige Ände-
rungen vorgenommen. Im März 2022 verkündeten die EU-Kommission 
und die USA eine grundsätzliche Einigung über einen neuen Rechtsrah-
men für den transatlantischen Datenverkehr. Die Executive Order des 
US-Präsidenten vom 7. Oktober 2022 verdeutlichte die Bereitschaft der 
USA, das Schutzniveau personenbezogener Daten tatsächlich an die An-
forderungen des europäischen Datenschutzrechts anzupassen. Das Data 
Privacy Framework bietet nun verbindliche Garantien, um den Vorgaben 
des EuGH gerecht zu werden. Somit übertrifft dieses neue Rahmenwerk 
seine beiden Vorgänger in Sachen Datenschutz.

Kritik am Data Privacy Framework
Die Zukunft des Data Privacy Framework vor dem EuGH bleibt jedoch 
ungewiss. Die EU-Kommission ist zwar zuversichtlich, aber es gibt 
weiterhin Kritik am Beschluss, insbesondere von der NGO „noyb“, die 
mit dem bisher mehrfach erfolgreichen Kläger Max Schrems in Verbin-
dung steht. Sie strebt eine erneute Klage an, sodass die Möglichkeit 
besteht, dass der EuGH das Data Privacy Framework in den nächsten 
Jahren ebenfalls für ungültig erklärt und die jüngst gewonnene Rechts-
sicherheit wieder hinfällig macht. Ein französischer EU-Parlamentarier 
klagt bereits vor dem EuGH wegen mangelnden Rechtsschutzes bei der 
Nutzung von Facebook oder Google gegen den neuen Angemessen-
heitsbeschluss.

Möchten Sie sich über die neuesten Entwicklungen im internationalen 
Datentransfer informieren? Die zentralen Inhalte des neuen Abkommens 
zwischen der EU und den USA im Data Privacy Framework werden im Fo-
rum 7 der DAFTA mit der Expertise von Microsoft Deutschland erläutert .

http://www.datakontext.com/dafta-2023
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Datenschutz-
anforderungen für 
den Einsatz von KI
Künstliche Intelligenz (KI) hat weltweit zu erhebli-
chen Investitionen und Fortschritten in der Tech-
nologie geführt. KI zielt darauf ab, menschliche 
Denkprozesse nachzuahmen und nutzt Musterer-
kennung und maschinelles Lernen, um intelligente 
Handlungen auszuführen. Dies hat zu zahlreichen 
Anwendungen geführt, darunter Text- und Spra-
cherkennung, medizinische Bildanalyse und auto-
nomes Fahren.

KI benötigt Daten
KI kann Aufgaben effizienter und möglicherweise fehlerfreier als Men-
schen erledigen, aber ihr fehlt menschliches Verständnis und Empathie. 
Datenschutz ist eine besondere Anforderung im Zusammenhang mit KI, 
da diese regelmäßig mit der Verarbeitung personenbezogener Daten 
einhergeht. 

Datenschutz als Qualitätsmerkmal
Datenschutz sollte nicht nur als regulatorisches Hindernis, sondern auch 
als Qualitätsmerkmal und Wettbewerbsvorteil betrachtet werden. Die 
Einhaltung von Datenschutzregelungen kann das Vertrauen in KI stärken 
und die Akzeptanz am Markt fördern. Schließlich ist die Transparenz und 
Erklärbarkeit von KI-Entscheidungen von entscheidender Bedeutung. Fo
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KI-Systeme entscheiden oft wie „Black Boxes“, ohne klare Erklärungen 
für ihre Entscheidungen zu liefern. Dies stellt ein erhebliches Prob-
lem dar, solange Betroffene und Verantwortliche nicht nachvollziehen 
können, wie eine Entscheidung zustande gekommen ist. Daher ist die 
Entwicklung von KI-Systemen mit erklärbarem und nachvollziehbarem 
Verhalten (sog. „explainable AI“) von entscheidender Bedeutung, um den 
Datenschutz zu gewährleisten und Diskriminierung zu verhindern.

Herausforderungen für den Datenschutz in der KI
Im Kontext des Einsatzes von KI ergeben sich bedeutende Datenschutz-
herausforderungen, die sorgfältig adressiert werden müssen. Diese Her-
ausforderungen sind vielschichtig und können erhebliche Auswirkungen 
auf die Privatsphäre und die Rechte der betroffenen Personen haben.
Sind etwa personenbezogene Daten in das Training von KI-Systemen 
eingeflossen, kann das Recht auf Löschung kaum umgesetzt werden, 
ohne die KI zurückzusetzen und erneut zu trainieren. Dies stellt oft eine 
praktisch unüberwindbare Hürde dar, insbesondere wenn die KI be-
reits in verschiedenen Anwendungen eingesetzt wird. Darüber hinaus 
ist das Prinzip der Datenminimierung (Art. 5 Absatz 1 lit. c DS-GVO) von 
zentraler Bedeutung. KI sollte nur die für ihre spezifischen Aufgaben 
unbedingt notwendigen personenbezogenen Daten verarbeiten. Dies 
erfordert eine genaue Analyse und Planung bei der Datenerhebung und 
-verarbeitung, um sicherzustellen, dass keine unnötigen Informationen 
erfasst werden.

Betroffenenrechte müssen auch beim Einsatz von KI 
durchsetzbar bleiben
Eine elementare Anforderung beim Einsatz von KI ist auch das Recht 
der betroffenen Personen, nicht ausschließlich automatisierten Ent-
scheidungen von KI-Systemen unterworfen zu werden, die rechtliche 

Wirkung haben oder erhebliche Auswirkungen auf sie haben könnten 
(Art. 22 DS-GVO). Dies erfordert eine sorgfältige Überwachung und Kon-
trolle von KI-Entscheidungen, um sicherzustellen, dass sie den Grund-
sätzen der Rechtmäßigkeit und der Fairness entsprechen. Zudem hat 
der Betroffene das Recht auf transparente Information und Kommuni-
kation. Wie dies „in einer klaren und einfachen Sprache“ (Art. 12 Absatz 
1 DS-GVO) geschehen kann, wenn hochkomplexe Technologien zum 
Einsatz kommen, wird für jeden Verantwortlichen eine extreme Hürde 
darstellen.

KI und Datenschutz schließen sich nicht aus
Die Bemühungen von Gesetzgebern und Aufsichtsbehörden auf europä-
ischer und nationaler Ebene sollten dazu beitragen, KI sicher und fair zu 
gestalten und gleichzeitig die Grundrechte zu schützen. Die zunehmen-
de Verwendung von KI erfordert einen ausgewogenen Ansatz, der Da-
tenschutz und technologische Fortschritte vereint. Mit Spannung wird 
deswegen verfolgt, was die EU künftig mit der KI-Verordnung regeln 
wird. Insgesamt sind die Herausforderungen für den Datenschutz im 
Bereich KI komplex und erfordern eine sorgfältige Abwägung zwischen 
technologischem Fortschritt und Datenschutzrechten. Die Entwicklung 
klarer datenschutzrechtlicher (interner) Vorgaben und die Integration 
von Datenschutzprinzipien in KI-Systeme sind entscheidend, um sicher-
zustellen, dass KI verantwortungsvoll und im Einklang mit den Daten-
schutzvorschriften eingesetzt wird.

Über die Regulierung der KI-Verordnung, Diskussionsrunden zu Daten-
schutzanforderungen an den Einsatz von KI bis hin zu mehreren Foren 
(FORUM 1: Tipps zur Integration von KI in den betrieblichen Datenschutz 
+ FORUM 4: KI und IT-Sicherheit) wird das Thema„KI und Datenschutz“ 
breit und vertiefend auf der diesjährigen DAFTA behandelt .

http://www.datakontext.com/dafta-2023
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D ie Verarbeitung von Beschäftigtendaten ist für jedes Unterneh-
men relevant und auch in datenschutzrechtlicher Hinsicht nicht 
unkritisch. Gesetzlich geregelt wird dieser Bereich durch die 

Datenschutz-Grundverordnung (DS-GVO), aber auch durch das Bundes-
datenschutzgesetz (BDSG). 

Wegfall der zentralen Verarbeitungsgrundlage
Bisher konnten Unternehmen in Deutschland personenbezogene Daten 
ihrer Beschäftigten auf eine Norm im BDSG stützen, welche die Ver-
arbeitung im Kontext des Beschäftigungsverhältnisses erlaubte (§ 26 
Absatz 1 Satz 1 BDSG). Doch ein Urteil des Europäischen Gerichtshofs 
(EuGH) vom 30. März 2023 hat diese Praxis infrage gestellt (Rs. C-34/21). 
Bereits kurz nach Verkündung des Urteils erklärte die Hamburger Da-
tenschutzaufsicht, dass diese BDSG-Norm nicht mehr mit der DS-GVO 
vereinbar sei.

Auswirkungen auf den Beschäftigtendatenschutz in 
Deutschland
Das EuGH-Urteil betraf die Verarbeitung personenbezogener Daten 
von hessischen Lehrern im Rahmen von Videokonferenz-Livestreams 
im Schulunterricht. Das Land Hessen verwendete eine dem § 26 BDSG 
ähnliche Norm aus dem Hessischen Datenschutz- und Informationsfrei-
heitsgesetz (HDSIG) als Rechtsgrundlage (§ 23 HDSIG). Der EuGH ent-
schied jedoch, dass diese Norm zu weitreichend und nicht hinreichend 
spezifisch genug sei. Diese Entscheidung hat gravierende Auswirkungen 
auf den Beschäftigtendatenschutz in Deutschland.

Regelungsbefugnis zum Beschäftigtendatenschutz 
für die EU-Mitgliedstaaten
Die DS-GVO erlaubt nationale Regelungen zum Beschäftigtendaten-
schutz, aber sie müssen spezifisch auf den Beschäftigungskontext 
zugeschnitten sein und schützend für die Beschäftigten wirken (Art. 88 
DS-GVO). Nach Ansicht des EuGH erfüllt die bisherige HDSIG-Norm diese 

Änderung im Be-
schäftigtendaten-
schutz: Neue Entwick-
lungen und ein Blick 
in die Zukunft
Von der Anfangsphase des Bewerbungsprozesses 
bis zur Abwicklung der Lohn- und Gehaltsabrech-
nung sowie den täglichen Arbeitsabläufen sind 
Unternehmen damit beschäftigt, eine Vielzahl per-
sonenbezogener Daten ihrer Beschäftigten zu ver-
arbeiten. 
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Anforderungen nicht und damit wird auch der Paragraf im BDSG wohl 
nicht weiter mit den unionsrechtlichen Vorgaben vereinbar sein. Damit 
ist sehr wahrscheinlich: Die sogenannte Generalklausel in § 26 Absatz 1 
Satz 1 BDSG darf zukünftig nicht mehr angewandt werden. Andere Re-
gelungen im BDSG sind jedoch nicht unmittelbar betroffen.

Anpassungen für Unternehmen
Unternehmen müssen sich im Sinne der Rechtssicherheit nun auf die 
allgemeinen Rechtsgrundlagen der DS-GVO stützen, um personenbezo-
gene Daten ihrer Beschäftigten rechtmäßig zu verarbeiten. Dies betrifft 
vor allem Art. 6 und 9 DS-GVO, der die Vertragsanbahnung, die Erfüllung 
gesetzlicher Pflichten und das berechtigte Interesse des Arbeitgeben-
den als Rechtsgrundlage beinhaltet. Unternehmen sollten zur Erfüllung 
ihrer Dokumentationspflichten und der allgemeinen Rechenschafts-
pflicht ihre Verarbeitungsverzeichnisse (VVT) überprüfen und die neuen 
Rechtsgrundlagen eintragen. Die Anpassung der Datenschutzdokumen-
tation sollte zeitnah erfolgen, wobei die Positionierungen und Veröf-
fentlichungen der Datenschutzaufsichtsbehörden im Blick behalten 
werden sollten. In einigen Fällen könnten Betriebsvereinbarungen not-
wendig sein, um bestimmte Verarbeitungen abzusichern. Unternehmen 
sollten auch bestehende Betriebsvereinbarungen daraufhin überprüfen, 
ob sie den neuen Anforderungen des EuGH entsprechen.

Ein neues Beschäftigtendatenschutzgesetz in Aussicht
Es gibt bereits Vorschläge für ein neues Beschäftigtendatenschutzge-
setz, welche vom Bundesministerium für Arbeit und Soziales (BMAS) 
sowie vom Bundesministerium des Innern und für Heimat (BMI) er-
arbeitet werden. Dieses Gesetz könnte spezifische Regelungen zur 
Überwachung von Beschäftigten, zur Verwendung von künstlicher 
Intelligenz im Personalverwaltungsbereich und zu Fragen im Be-
werbungsverfahren enthalten. Unklar erscheint gegenwärtig, ob ein 

Beschäftigtendatenschutzgesetz auch die bisherige arbeitsrechtliche 
Rechtsprechung zum Beschäftigtendatenschutz verdrängen würde. 
Schließlich ist die Judikatur in diesem Spezialbereich in Deutschland seit 
Jahrzehnten immer weiter ausdifferenziert worden und umfasst um-
fängliches Fallrecht.

Zukunft des Beschäftigtendatenschutzes
Die Zukunft des Beschäftigtendatenschutzes in Deutschland ist im Um-
bruch. Unternehmen müssen sich auf neue Rechtsgrundlagen einstellen 
und ihre Datenschutzdokumentation anpassen. Gleichzeitig gibt es Vor-
schläge für ein neues Beschäftigtendatenschutzgesetz, das hoffentlich 
Klarheit in umstrittene Fragen bringen wird. Es bleibt abzuwarten, ob 
bzw. wie schnell dieses Gesetz verabschiedet wird und welche weiteren 
Entwicklungen uns im Datenschutzrecht erwarten. Bis dahin sind Un-
ternehmen gefordert, die bestehenden Regeln einzuhalten und sich auf 
Veränderungen vorzubereiten.
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